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Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) 
bezieht, das im anderen Vertragstaat liegt, können im 
anderen Staat besteuert werden.

2. Der Ausdruck „unbewegliches Vermögen“ hat die Be
deutung, die ihm nach dem Recht des Vertragstaates zu
kommt, in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck um
faßt in jedem Fall daS Zubehör zum unbeweglichen Ver
mögen, das lebende und tote Inventar land- und forst
wirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, für die die Rechts
vorschriften über Grundstücke gelten, Nutzungsrechte an 
unbeweglichem Vermögen sowie Rechte auf veränderli
che oder feste Vergütungen für die Ausbeutung oder das 
Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen 
und anderen Bodenschätzen. Schiffe und Luftfahrzeuge 
gelten nicht als unbewegliches Vermögen.

3. Absatz (1) dieses Artikels gilt auch für Einkünfte aus 
der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder Ver
pachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweg
lichen Vermögens.

4. Die Absätze (1) und (3) dieses Artikels gelten auch für 
Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines Unter
nehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermö
gen, das der Ausübung einer selbständigen Arbeit dient.

Artikel 7 

Geschäftsgewinne

1. Gewinne eines Unternehmens eines Vertragstaates kön
nen nur . in diesem. Staat besteuert werden, es sei denn, 
das Unternehmen übt seine Tätigkeit im anderen Ver
tragstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte aus. 
Übt das Unternehmen seine Tätigkeit auf diese Weise 
aus, so können die Gewinne des Unternehmens im an
deren Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie 
dieser Betriebstätte zugerechnet werden können.

2. Übt ein Unternehmen eines Vertragstaates seine Tätig
keit im anderen Vertragstaat durch eine dort gelegene 
Betriebstätte aus, so werden in jedem Vertragstaat die
ser Betriebstätte die Gewinne zugerechnet, die sie hätte 
erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche Tä
tigkeit unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen als 
selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und im Ver
kehr mit dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, 
völlig unabhängig gewesen wäre.

3. Bei der Ermittlung der .Gewinne einer Betriebstätte wer
den die für die Betriebstätte entstandenen Aufwendun
gen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemei- 

•nen Verwaltungskosten, zum Abzug zugelassen, gleich
gültig, ob sie in dem Staat, in dem die Betriebstätte liegt, 
oder anderswo entstanden sind.

4. Soweit es in einem Vertragstaat üblich ist, die einer Be
triebstätte zuzurechnenden Gewinne durch Aufteilung 
der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine einzel
nen Teile zu ermitteln, schließt Absatz (2) nicht aus, daß 
dieser Vertragstaat die zu besteuernden Gewinne nach 
der üblichen Aufteilung ermittelt; die gewählte Gewinn
aufteilung muß jedoch derart sein, daß das Ergebnis mit 
den Grundsätzen dieses Artikels übereinstimmt.

5. Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren
für das Unternehmen wird einer Betriebstätte kein Ge
winn zugerechnet. -

0. Bei der Anwendung der vorstehenden Absätze sind die 
der Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne. jedes Jahr 
auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, daß ausrei-. 
chende Gründe dafür bestehen, anders zu verfahren.

7. Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen 
Artikeln dieses Abkommens behandelt werden, so wer
den die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestim
mungen dieses Artikels nicht berührt.

Artikel 8 
Internationaler Verkehr

1. Gewinne aus dem internationalen Verkehr werden nur 
in dem Vertragstaat besteuert, in dem sich der Ort der 
tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befin
det.

2. Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung 
eines Unternehmens der Seeschiffahrt an Bord eines 
Schiffes, so gilt er als in dem Vertragstaat gelegen, in 
dem der Heimathafen des Schiffes liegt, oder, wenn kein 
Heimathafen vorhanden Ist, in dem Vertragstaat, in dem 
die Person ansässig ist, die das Schiff betreibt.

3. Die Bestimmungen des Absatzes (1) dieses Artikels gel
ten auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, 
einer Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen 
Betriebsstelle.

Artikel 8 
Verbundene Unternehmen

1. Wenn
(a) ein Unternehmen eines Vertragstaates unmittelbar 

oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kon
trolle oder dem Kapital eines Unternehmens des an
deren Vertragstaates beteiligt ist oder

(b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an 
der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem Kapi
tal eines Unternehmens eines Vertragstaates und 
eines Unternehmens des anderen Vertragstaates be
teiligt sind

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren 
kaufmännischen oder finanziellen Beziehungen an ver
einbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die 
von denen abweichen, die unabhängige Unternehmen 
miteinander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, 
die eines der Unternehmen ohne diese Bedingungen er
zielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt 
hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet 
und entsprechend besteuert werden.

2. Werden in einem Vertragstaat den Gewinnen eines Un
ternehmens dieses Staates Gewinne zugerechnet — und 
entsprechend besteuert —, mit denen ein Unternehmen 
des anderen Vertragstaates in diesem Staat besteuert 
worden ist, und handelt es sich bei den zugerechneten 
Gewinnen um solche, die das Unternehmen des erstge
nannten Staates erzielt hätte, wenn die zwischen den 
beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen die glei
chen gewesen wären, die unabhängige Unternehmen mit
einander vereinbaren würden, so nimmt der andere Staat 
eine entsprechende Änderung der dort von diesen, Ge
winnen erhobenen Steuer vor. Bei dieser Änderung sind 
die übrigen Bestimmungen dieses Abkommens zu be
rücksichtigen; erforderlichenfalls werden die zuständigen 
Behörden der Vertragstaaten einander konsultieren.

- Artikel 10
Dividenden

1. Dividenden, die eine in einem Vertragstaat ansässige 
Person von einer im anderen Vertragstaat ansässigen 
Gesellschaft erzielt, können im erstgenannten Staat be
steuert werden.


